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§ 22 T-StG Beitragsanteile
 T-StG - Straßengesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.01.2023

(1) Die Straßenbaulast und die Kosten der Verwaltung für eine ö entliche Interessentenstraße sind von den

Interessenten entsprechend den in der Satzung festgelegten Beitragsanteilen zu tragen.

(2) Wird eine Straßeninteressentschaft durch Bescheid gebildet, so sind die Beitragsanteile entsprechend dem

verkehrsmäßigen Vorteil der ö entlichen Interessentenstraße für die einzelnen Interessenten festzusetzen. Hiebei ist

insbesondere auf das Ausmaß und die Nutzungsmöglichkeit der erschlossenen Grundstücke sowie auf die Art und den

Umfang der Benützung der Straße durch die Benützer der ö entlichen Verkehrseinrichtungen im Sinne des § 16 Abs. 3

lit. b entsprechend Bedacht zu nehmen. Die als Interessenten in Betracht kommenden Personen haben den Organen

der Behörde die zur Ermittlung der Art und des Umfanges der Benützung der Straße erforderlichen Auskünfte zu

erteilen und ihnen Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen zu gewähren.

(3) Entspricht der aus dem Winterdienst sich ergebende verkehrsmäßige Vorteil für die einzelnen Interessenten nicht

dem Verhältnis der nach Abs. 2 festgesetzten Beitragsanteile, so sind für die Kosten des Winterdienstes gesonderte

Beitragsanteile festzusetzen.

(4) Entspricht der aus einem Ausbau einer ö entlichen Interessentenstraße sich ergebende verkehrsmäßige Vorteil für

die einzelnen Interessenten nicht mehr dem Verhältnis der bisher festgesetzten Beitragsanteile, so sind für die Kosten

dieses Ausbaues und der künftigen Erhaltung die Beitragsanteile neu festzusetzen.

(5) Haben sich die Verhältnisse, die für die Festsetzung der Beitragsanteile maßgebend waren, wesentlich geändert, so

hat die Behörde auf Antrag der Straßeninteressentschaft oder eines Interessenten die Beitragsanteile neu

festzusetzen, sofern sie nicht durch eine entsprechende Änderung der Satzung neu festgelegt wurden. Jene

Interessenten, deren Beitragsanteil sich erhöht, haben einen zusätzlichen Beitrag zu den von der

Straßeninteressentschaft bisher getragenen Kosten des Baues der ö entlichen Interessentenstraße an die

Straßeninteressentschaft zu leisten. Die Höhe dieses zusätzlichen Beitrages ergibt sich aus der Di erenz zwischen dem

Beitrag, den der betre ende Interessent zu den von der Straßeninteressentschaft zu tragenden Kosten des Baues der

ö entlichen Interessentenstraße im Falle ihres Neubaues im Zeitpunkt der Änderung der für die Festsetzung der

Beitragsanteile maßgebenden Verhältnisse nach dem bisherigen Beitragsanteil leisten müßte, und jenem Beitrag zu

diesen Kosten, den er nach dem neuen Beitragsanteil leisten müßte.
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